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RS OGH 1959/3/5 5Ob106/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1959

Norm

ABGB §1175 A1

Rechtssatz

Vereinigen die Parteien ihnen gehörige Grundstücke zum gemeinsamen Nutzen, nämlich zur Ausübung des

Weiderechtes, dann besteht zwischen ihnen eine nach den Vorschriften des siebenundzwanzigsten Hauptstückes des

ABGB (§§ 1175 bis 1216) zu beurteilende Erwerbsgesellschaft bürgerlichen Rechts.

Entscheidungstexte

5 Ob 106/59
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